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§ 45 

Wasserver- und -entsorgung 

(1) Für jedes Gebäude, das Aufenthaltsräume enthält, muss die Versorgung mit einwandfreiem 
Trinkwasser gesichert sein. 

Bei Wohngebäuden, die an eine Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind, müssen 
Wasserentnahmestellen in jeder Wohnung und in Gebäuden mit mehr als 4 Wohnungen auch allgemein 
zugänglich (z. B. im Keller oder Erdgeschoß) eingerichtet werden. 

(2) Die auf einem Grundstück anfallenden Schmutzwässer sind, wenn eine Anschlussmöglichkeit 
besteht, grundsätzlich in den öffentlichen Kanal abzuleiten. 

Eine Anschlussmöglichkeit ist dann gegeben, wenn ein Kanalstrang in der öffentlichen Verkehrsfläche, 
die der Erschließung des Grundstückes dient, verlegt ist oder ein vergleichbarer Anschlusspunkt an den 
öffentlichen Kanal zur Verfügung steht. 

Dies gilt sinngemäß für Grundstücke, die durch ein im Grundbuch sichergestelltes Fahr- und 
Leitungsrecht nach § 11 Abs. 3 mit der öffentlichen Verkehrsfläche, in der der Kanalstrang verlegt ist, 
verbunden sind. 

(3) Von dieser Anschlussverpflichtung sind Liegenschaften ausgenommen, wenn die anfallenden 
Schmutzwässer über eine Kläranlage abgeleitet werden, für die eine wasserrechtliche Bewilligung erteilt 
wurde oder erteilt gilt, und 
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 1. die Bewilligung dieser Kläranlage vor der Kundmachung der Entscheidung der Gemeinde, die 
Schmutzwässer der Liegenschaften über eine öffentliche Kanalanlage zu entsorgen 
(Grundsatzbeschluss), erfolgte und noch nicht erloschen ist und 

 2. die Reinigungsleistung dieser Kläranlage 

 - den Regeln der Technik entspricht und 

 - zumindest gleichwertig ist mit der Reinigungsleistung jener Kläranlage, in der die 
Schmutzwässer aus der öffentlichen Anlage gereinigt werden, 

und 

 3. die Ausnahme die Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Anlage nicht gefährdet. 

Die Entscheidung der Gemeinde nach Z 1 ist nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat durch 
mindestens sechs Wochen an der Amtstafel der Gemeinde kundzumachen und den Haushalten, die sich 
im Anschlussbereich der geplanten Kanalisationsanlage befinden, durch eine ortsübliche Aussendung 
bekanntzugeben. 

Innerhalb von 4 Wochen nach Ablauf der Kundmachungsfrist hat der Liegenschaftseigentümer einen 
Antrag um Ausnahme von der Anschlussverpflichtung bei der Baubehörde einzubringen. Diesem Antrag 
sind der Nachweis der wasserrechtlichen Bewilligung der Kläranlage und wenn diese schon betrieben 
wird, ein Befund über deren Reinigungsleistung, erstellt von einer hiezu befugten Stelle (staatlich 
autorisierte Anstalt, in einem EU-Mitgliedstaat oder EWR-Staat akkreditierte Stelle, Sachverständiger), 
anzuschließen. 

Wird die Ausnahme genehmigt, hat der Liegenschaftseigentümer, beginnend mit der Inbetriebnahme 
seiner Kläranlage bzw. der Rechtskraft der Ausnahmegenehmigung, in Zeitabständen von jeweils fünf 
Jahren unaufgefordert einen Befund über die aktuelle Reinigungsleistung der Baubehörde vorzulegen. Ist 
die Reinigungsleistung nicht mehr jener der Kläranlage der öffentlichen Kanalisation gleichwertig, ist die 
Ausnahmegenehmigung aufzuheben. 

(4) Von der Anschlussverpflichtung sind auf Antrag des Liegenschaftseigentümers weiters 
ausgenommen: 

 1. landwirtschaftliche Liegenschaften mit aufrechter Güllewirtschaft (§ 3 Z 13 des NÖ 
Bodenschutzgesetzes, LGBl. 6160), die die darauf anfallenden Schmutzwässer gemeinsam mit 
Gülle, Jauche und sonstigen Schmutzwässern aus Stallungen, Düngerstätten, Silos für Nasssilage 
und anderen Schmutzwässern, die nicht in den öffentlichen Kanalanlagen eingebracht werden 
dürfen, entsorgen und 

 2. Liegenschaften, welche die anfallenden Schmutzwässer über einen Betrieb mit aufrechter 
Güllewirtschaft entsorgen, der im selben räumlich zusammenhängenden Siedlungsgebiet liegt. 

Die Entsorgung der Schmutzwässer muss unter Einhaltung der Bestimmungen des § 10 des NÖ 
Bodenschutzgesetzes bereits vor der Kundmachung des Gemeinderatsbeschlusses erfolgen, die 
Schmutzwässer der betroffenen Liegenschaften über eine öffentliche Kanalanlage zu entsorgen 
(Grundsatzbeschluss). 

Für das Verfahren betreffend die Kundmachung und Bekanntgabe des Grundsatzbeschlusses gelten die 
Bestimmungen des Abs. 3 sinngemäß. 

Der Antrag muss unter Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung entsprechend den Bestimmungen des 
§ 10 des NÖ Bodenschutzgesetzes innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der Kundmachungsfrist 
eingebracht werden. 

Die Einstellung der Güllewirtschaft bzw. der Entsorgung der Schmutzwässer über einen Betrieb mit 
Güllewirtschaft ist vom Liegenschaftseigentümer der Baubehörde unverzüglich anzuzeigen. Wird die 
Güllewirtschaft eingestellt, hat die Baubehörde die Ausnahmegenehmigung aufzuheben. 

(5) Ist der Anschluss an einen öffentlichen Kanal nicht möglich, sind die Schmutzwässer in eine 
Senkgrube zu leiten oder über eine Kläranlage, für die eine wasserrechtliche Bewilligung erteilt wurde 
oder erteilt gilt, abzuleiten. 

Jauche, Gülle und sonstige Schmutzwässer aus Stallungen, Düngerstätten und Silos für Nasssilage sowie 
andere Schmutzwässer, die nicht in den öffentlichen Kanal eingebracht werden dürfen, sind in 
Sammelgruben einzuleiten. 

Ist die Aufbringung häuslicher Abwässer gemeinsam mit den genannten landwirtschaftlichen 
Schmutzwässern auf landwirtschaftlichen Flächen zulässig, ist keine Senkgrube zu errichten, wenn die 
häuslichen Abwässer direkt in die Sammelgrube für landwirtschaftliche Schmutzwässer eingeleitet 
werden. 

(6) Durch die Versickerung oder oberflächliche Ableitung von Niederschlagswässern oder 
sonstigen Versickerungswässern (z. B. aus Wasserbehältern, Schwimmbecken oder Teichen) darf weder 
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die Tragfähigkeit des Untergrundes noch die Trockenheit von Bauwerken beeinträchtigt werden. Die 
Abwässer dürfen nicht auf Verkehrsflächen abgeleitet werden. 

Im RIS seit 

21.01.2015 

Zuletzt aktualisiert am 

06.05.2019 

Gesetzesnummer 

20001079 

Dokumentnummer 

LNO40012582 


